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1. Eröffnung, Prüfung der Anwesenheit und Feststellung des Quorums 

2. Wahl des Vorsitzes und stellvertretenden Vorsitzes 

Bem.: Angesichts der unterschiedlichen Materien könnte der Ausschuss be-
schliessen, für einzelne Tagesordnungspunkte getrennte Wahlen vorzu-
nehmen. 

3. Annahme der Tagesordnung 

4. Geschäftsordnung des Revisionsausschusses 

5. Änderungen der Artikel 9 und 27 des Übereinkommens 

6. Teilrevision des Anhangs E (CUI) des Übereinkommens 

Bem.: Einen Antrag zu diesem Punkt, mit dem die Vorschläge einer ad hoc- 
Arbeitsgruppe EG – OTIF umgesetzt werden sollen, kann das Sekretariat 
nur dann vorlegen, wenn die Ergebnisse der Arbeitsgruppe vom zustän-
digen Organ der EG geprüft und gutgeheissen wurden. 

7. Teilrevision des Anhangs F (APTU) des Übereinkommens 

8. Teilrevision des Anhangs G (ATMF) des Übereinkommens 

Bem.: Einen Antrag zu diesem Punkt, der die Vorschläge der sogenannten 
„Schweinsberg Gruppe“ umsetzen soll, kann das Sekretariat nur dann 
vorlegen, wenn die Ergebnisse der Gruppe vom Rechtsdienst der EG - 
Kommission geprüft und gutgeheissen wurden. 

9. Redaktionelle Anpassungen 

Bem.: Unter diesem Punkt könnten – nach Massgabe verfügbarer Zeit – Vor-
schläge für redaktionelle Anpassungen in den Texten des Übereinkom-
mens und seiner Anhänge geprüft und - soweit der Kompetenz des Revi-
sionsausschusses unterliegend - angenommen werden. 

10. Weiteres Vorgehen 

11. Verschiedenes 


